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Ist bei geistigen Leistungen ein Schutzvermerk notwendig?

1. Einleitung
Wird ein Buch geschrieben oder eine technische Neuheit erfunden, wird der Schöpfer der geistigen Leistung den Nutzen daraus ziehen und andere davon abhalten wollen, diese zu kopieren. Er wird einen Schutz für sein geistiges Eigentum, das Immaterialgut, beanspruchen. Dabei stellt sich u. a. die Frage, ob es zum Erhalt des Schutzes, des Immaterialgüterrechts, notwendig ist, ein Zeichen anzubringen, wie dies oftmals geschieht. Falls ein Zeichen notwendig ist, wie muss dieses aussehen?

2. Immaterialgüterrechte

Es stehen nur jene Immaterialgüterrechte zur Verfügung, die das Gesetz vorsieht. Die wichtigsten Rechtsvorschriften sind:

· Markenschutzgesetz: schützt Zeichen, die dazu dienen, zum Handelsverkehr bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden

· Musterschutzgesetz (Geschmacksmuster): schützt das Aussehen, d. h. das Design, von Produkten 

· Patentgesetz: schützt technische Erfindungen 

· Gebrauchsmustergesetz: schützt technische Neuerungen einfacherer Art 

· Urheberrecht: schützt Kunstwerke, aber auch Werke der Literatur, Datenbanken und Computerprogramme 

3. Gesetzliche Regelung in Österreich 

In Österreich wird der 

· Patentrechtsschutz 

· Gebrauchsrechtsschutz 

· Geschmackmusterrechtschutz 

ausschließlich durch Registrierung des Rechts beim Patentamt und Eintragung in das entsprechende Register erworben. Zur Aufrechterhaltung des Schutzes ist die Zahlung der Gebühr bzw. eine allfällige Erneuerung beim Patentamt notwendig, die Anbringung eines Zeichens oder besondere Hinweise für den Erhalt oder Bestand des Schutzrechtes sind nicht erforderlich, schaden aber auch nicht.

Der Urheberrechtschutz beginnt aufgrund des Gesetzes mit der Schaffung des Werkes, auch hier ist die Anbringung eines Zeichens für den Erhalt oder Bestand des Schutzrechtes nicht erforderlich. Derjenige, der ein fremdes Werk nutzen möchte, muss sich auch ohne Hinweis darüber klar sein, dass er damit in fremdes geistiges Eigentum eingreift und daher die Zustimmung des Berechtigten benötigt.

4. Schutzzeichen für geistiges Eigentum

Oft möchte sich der Eigentümer eines Immaterialgüterrechts davor schützen, dass andere in sein Recht eingreifen. Dafür steht ihm jedenfalls der Weg zu den ordentlichen Gerichten offen. Gerichtsverfahren dauern aber oft lange, verursachen hohe Kosten und sind mit der Ungewissheit, wie sie ausgehen, verbunden. Um das Risiko zu vermindern, dass andere unbeabsichtigt und unberechtigt das Immaterialgüterrecht nutzen, bringen die Eigentümer oft Zeichen an, die auf den Bestand eines Schutzrechtes hinweisen. Da die österreichischen Gesetze keine Kennzeichnungen vorsehen, enthalten sie auch keine Bestimmungen, wie derartige Zeichen aussehen sollen. Eine Regelung, welche Zeichen für welches Schutzrecht verwendet werden sollen, enthält die DIN ISO 16016 „Technische Produktdokumentation – Schutzvermerk zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten“:

	Schutzrecht
	Kennzeichen lt. DIN ISO 16016
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Urheberrecht
	© Copyright
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Daneben sind noch andere Kennzeichen für geistige Werke, die nicht in der Norm geregelt sind, gebräuchlich:

· Die Zeichen „Pat.-Nr.“ oder „DBP“, was „Deutsches Bundes Patent“ bedeutet, werden als Hinweis auf das Bestehen eines Patentrechtes verwendet.

· Die Bezeichnung „Gesetzlich geschützt“ oder „Ges. gesch.“ werden manchmal verwendet, um zu zeigen, dass der Gegenstand nach dem Gebrauchs- oder dem Geschmacksmustergesetz geschützt ist.

· ® Dieses Zeichen stammt aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis und bedeutet „registered“ als Zeichen für eine registrierte, in das Markenregister eingetragene Marke.

· ™ bedeutet „trade mark“ und dient als Kennzeichen für US-amerikanische Handelsmarken.

5. Nutzung der Schutzzeichen ohne aufrechtes Immaterialgüterrecht

Wird ein Schutzzeichen angebracht, muss ein derartiger Schutz auch tatsächlich existieren. 

Eine Anmeldung eines Patents, Gebrauchs- oder Geschmackmusters beim Patentamt ohne Erteilung des Schutzrechtes reicht nicht, da dies gegen das Wettbewerbsrecht verstößt. 

Im Urheberrecht würde dadurch eine unzulässige Urheberberühmung verwirklicht, gegen die der wahre Urheber vorgehen kann.

6. Verlust des Markenrechts

Wird eine eingetragene Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung für eine Ware oder Dienstleistung, wird sie also zur Gattungsbezeichnung, dann hat sie ihre Unterscheidungskraft verloren, sie wird zum Freizeichen und jedermann kann die Löschung beim Patentamt beantragen. Zum Schutz vor einer derartigen Entwicklung kann der Markeninhaber verlangen, dass in Wörterbüchern oder ähnlichen Nachschlage​werken, auch in elektronischer Form, ein Hinweis beigefügt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt. Dafür kann das ® Symbol verwendet werden.

7. Aufgabenstellungen:

1. Welche Immaterialgüterrechte kennen Sie und was wird durch sie geschützt?

2. Was bedeuten folgende Zeichen?

	Zeichen
	Bedeutung
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3. Sie haben ein Programm geschrieben, das für jedes MP3-File im Internet den Interpreten, das Album und den Text findet. Da Sie dafür sehr viel Zeit benötigt haben, möchten Sie sicher sein, dass es niemand anderer ohne ihre Zustimmung nutzt. Müssen sie dafür das Programm mit einem Zeichen versehen? Falls ja, welches?

4. Sie haben ein Zeichen entworfen. Da es Ihnen gut gefällt und Sie hoffen, es später beruflich verwenden zu können, setzen Sie daneben das Zeichen ®. 

a) Dürfen Sie das?

b) Welche Konsequenzen kann es haben?
8. Schulbuchbezug
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